Teilnahmebedingungen für Aussteller – Karrieremesse 2026
Szczecin, 16. April 2026
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
Diese Teilnahmebedingungen (nachfolgend „Regelwerk“) legen die Regeln und Bedingungen für die Teilnahme von Ausstellern an der Karrieremesse 2026 („Messe“) fest. Veranstalter ist die Westpommersche Technologische Universität Szczecin (ZUT), al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
Durchführende Einheit der Messe ist das Regionale Zentrum für Innovation und Technologietransfer – Akademischer Karriereinkubator der ZUT.
Aussteller ist ein Arbeitgeber/eine Institution oder ein anderes Unternehmen, das sich angemeldet und eine schriftliche Teilnahmebestätigung erhalten hat.
Die Messe findet am 16. April 2026 von 10:00 bis 15:00 Uhr im Gebäude des Regionalen Zentrums für Innovation und Technologietransfer der ZUT in Szczecin statt.
Korrespondenz: inkubator@zut.edu.pl

§ 2 Teilnahmebedingungen
Die Messe richtet sich an Arbeitgeber und Institutionen, die Jobs, Praktika oder Traineeprogramme für Studierende und Absolventen der ZUT anbieten.
Teilnahmevoraussetzung:
· Ausfüllen, Unterzeichnen und Einsenden des Anmeldeformulars (Anlage 1).
Mit der Anmeldung bestätigt der Aussteller:
· Kenntnisnahme und Akzeptanz der Teilnahmebedingungen,
· Einhaltung von Arbeitsschutz- und Brandschutzvorschriften,
· Zustimmung zur DSGVO-Informationsklausel.
Nach Bestätigung stellt der Veranstalter eine Proforma-Rechnung aus.
Die Zahlung erfolgt per Überweisung mit Verwendungszweck „Targi Pracy Kariera“.
Nach Zahlungseingang:
· Rechnung bis 31.03.2026 per E-Mail,
· danach strukturierte Rechnung über das nationale E-Rechnungssystem (KSeF).
Teilnahmegebühr umfasst:
· Messestand 2,25 m² (1,5 × 1,5 m) oder 4,5 m²,
· Standardausstattung (1 Tisch, 2 Stühle, 230V-Anschluss),
· Medienverbrauch (Strom, Internet, Heizung, Wasser).
Gebühren (zzgl. 23 % MwSt.):
· 1 Stand – 600 PLN netto
· 2 Stände – 1200 PLN netto
Nichtzahlung führt zum Verlust des Teilnahmeanspruchs.
Der Veranstalter behält sich vor:
· Anmeldungen ohne Begründung abzulehnen,
· die Standposition festzulegen,
· organisatorische Änderungen vorzunehmen.

§ 3 DSGVO-Informationsklausel
Verantwortlicher für personenbezogene Daten ist die Westpommersche Technologische Universität Szczecin.
Zweck der Verarbeitung:
· Organisation der Messe,
· Kommunikation mit Ausstellern,
· Promotion und Veröffentlichung der Ausstellerliste.
Rechtsgrundlagen:
· gesetzliche Verpflichtungen,
· Aufgaben im öffentlichen Interesse,
· berechtigtes Interesse (Promotion, Foto-/Videodokumentation).
Empfänger der Daten:
· Mitarbeitende der ZUT,
· Medienpartner.
Rechte der betroffenen Person:
· Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
· Datenübertragbarkeit,
· Widerspruch,
· Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.
Angabe der Daten ist vertraglich erforderlich; ohne Daten keine Teilnahme.

§ 4 Rechte und Pflichten des Veranstalters
· Zuweisung des Standes und Standardausstattung,
· Kaffee-Service für Aussteller (10–15 Uhr),
· Promotion über Website, Social Media und Presse,
· Veröffentlichung von Logo und Kontaktdaten,
· Recht zur Foto- und Videoaufzeichnung der Messe ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung.

§ 5 Rechte und Pflichten des Ausstellers
· Anwesenheit von max. 2 Personen am Stand während der gesamten Messe.
· Promotion nur am Stand oder im abgestimmten Programm.
· Keine Untervermietung oder gemeinsame Nutzung ohne Zustimmung.
Der Aussteller haftet für:
· Schäden an der Standausstattung,
· Schäden im Gebäude,
· Sauberkeit am Stand.
Verboten sind:
· Rauchen/E-Zigaretten,
· Alkohol und Drogen,
· offenes Feuer und pyrotechnische Materialien,
· Tiere (außer Blindenhunde).
Stand muss bis 16:00 Uhr abgebaut sein.

§ 6 Organisatorische Abläufe
· Zugang Aussteller: 8:00–16:00 Uhr
· Besucherzeiten: 10:00–15:00 Uhr
· Aufbau: ab 8:00 Uhr
· Abbau: nach 15:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr
Der Veranstalter haftet nicht für:
· Verlust oder Diebstahl von Eigentum,
· Unfälle durch Aussteller,
· zurückgelassene Gegenstände.

§ 7 Stornierung
Stornierung durch Aussteller schriftlich bis 9. April 2026 möglich – dann volle Rückerstattung.
Der Veranstalter haftet nicht bei höherer Gewalt oder Umständen außerhalb seines Einflusses.
§ 8 Schlussbestimmungen
Reklamationen innerhalb von 7 Tagen nach Messeende per E-Mail.
Antwortfrist des Veranstalters: 14 Tage.
Änderungen des Regelwerks möglich; Information mindestens 14 Tage vorher.
Streitigkeiten werden vor dem Amtsgericht Szczecin entschieden.

Anlage 1 – Anmeldeformular (Auszug)
· Firmendaten
· Standpaket auswählen
· Rechnungsdaten
· Verpflichtende Erklärungen (Regelwerk akzeptiert, Arbeitsschutz, elektronische Rechnungen)

